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wissenschaftliche Erfassung und Weiterentwicklung er ständig 
bemüht war, herauszuarbeiten. Das Prinzip der souveränen 
Gleichheit aller Staaten, das Gewaltverbot und das Selbst
bestimmungsrecht der Völker nehmen deshalb einen zentralen 
Platz in dieser Arbeit ein. Dabei sah Peter A. Steiniger „das 
revolutionierende außenpolitische und völkerrechtliche Postulat 
der Oktoberrevolution" in der „notwendigen Zurückführung der 
zwischenstaatlichen Beziehungen und des zwischenstaatlichen 
Rechts unserer Zeit auf die Souveränität der Völker“. Die Völ
ker waren für ihn nicht nur die „eigentlichen Adressaten des 
neuen Völkerrechts“, sondern auch die „wichtigsten Garanten 
seiner Verwirklichung", und folgerichtig kommt er zu dem 
Fazit: „Theoretischer Ausgangspunkt und praktisches Ziel des 
Völkerrechts in der von der Oktoberrevolution eingeleiteten 
Periode ist die Souveränität der Völker“ (S. 230).

Diese Grundthese, die Peter A. Steiniger mit Arthur Baum
garten (Frieden und Völkerrecht, Berlin 1954; Staat und Recht 
im Lichte des Großen Oktober, Berlin 1957, S. 75 f.) verband 
und über deren Relation zur staatlichen Souveränität er lange 
mit Baumgarten stritt, ist immer mehr zum Fundament seines 
unermüdlichen — theoretischen und praktischen — Kampfes ge
gen Rechtspositivismus und Rechtsnihilismus geworden. Sie hat 
ihn bis zuletzt beschäftigt und spielte eine entscheidende Rolle 
in seinen Vorstellungen über den Stand und die Entwicklungs
perspektiven der gegenwärtigen Völkerrechtsordnung — ein 
Thema, das er im Zusammenhang mit seinen Arbeiten über 
die Prinzipien des Völkerrechts gerade in den letzten Jahren 
immer wieder aufgriff.

Auch in seiner letzten Arbeit, einem URANIA-Vortrag zu 
dem Thema „Wie effektiv ist das Völkerrecht?" vom April 1980, 
spielt die These von der Souveränität der Völker eine ent
scheidende Rolle bei der Frage nach den Garanten, die die 
Einhaltung der Grundprinzipien des Völkerrechts gewährlei

sten. Als „Garanten der Gesamtheit des Völkerrechtssystems 
unserer Zeit“ sieht Peter A. Steiniger „in erster Linie die Staa
ten der sozialistischen Gemeinschaft sowie die mit ihnen in 
den Grundfragen der Gestaltung des internationalen Lebens 
übereinstimmenden antiimperialistischen Länder ... Zu den 
positiv wirkenden Völkerrechtssubjekten" — und dies will er als 
seine eigentliche These besonders unterstrichen wissen — „ge
hören als weitere Völkerrechtssubjekte, die wachsende Wirk
samkeit erlangen, die Völker der Welt als Träger des Selbst
bestimmungsrechts“. Drei Aspekte waren es, auf die er seine 
Überzeugung von der wachsenden Effektivität des Friedens
völkerrechts gründete: die Stärkung der Rolle der Volksmas
sen, die zunehmenden Möglichkeiten, die aggressiven Kräfte 
des Imperialismus zurückzudrängen, sowie die zunehmende 
Annäherung der Völker und ihre wachsende Ausstrahlungskraft 
auf die Ausgestaltung und Durchsetzung der demokratischen 
Völkerrechtsprinzipien.

Es ist in gewisser Weise charakteristisch für den Wissen
schaftler Peter A. Steiniger, der zugleich ein unermüdlicher 
Parteiarbeiter, Agitator und Propagandist war, daß seine letzte 
Arbeit als Beitrag für die URANIA erscheint. Für ihn war popu
lärwissenschaftliche Arbeit immer eine besonders wichtige, weil 
besonders wirksame Form der Einheit von politischer und wis
senschaftlicher Arbeit.

Wir werden unseren Genossen Peter A. Steiniger vermissen 
— an vielen Stellen und bei vielen Gelegenheiten. Aber sein 
Wirken in der Partei der Arbeiterklasse, unter den Juristen, an 
der Humboldt-Universität, im Friedensrat, in der Gesellschaft 
für Völkerfreundschaft, in der Liga für die Vereinten Nationen 
und in der URANIA hat uns so viele Anregungen hinterlassen, 
daß wir uns, indem wir seine Arbeit fortsetzen, stets an ihn 
erinnern werden.

Prof. Dr. sc. Bernhard Graefrath
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ln diesem anschaulich und lebendig geschriebenen Buch stellt der Autor, 
Stellvertreter des Ministers für Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR, die 
Entwicklung der sozialistischen Diplomatie sowie die diplomatische Praxis 
der sowjetischen Außenpolitik dar. Er beginnt mit einer Charakteristik des 
neuen Wesens, der demokratischen Grundlage der sozialistischen Diploma
tie, die den Lebensinteressen der Völker, Ihrem friedlichen Zusammenleben 
dient.

Im Hauptteil des Buches vermittelt der Autor einen Einblick in die 
„Werkstatt" der Diplomatie. Er macht an zahlreichen Episoden deutlich, wie
viel Überlegung und Sorgfalt die Vorbereitung außenpolitischer Dokumente 
oder Aktionen erfordert, wieviel diplomatische Filigranarbeit am Schreibtisch 
die Diplomatie am Verhandlungstisch voraussetzt. Ausführlich behandelt er 
die gebräuchlichsten Formen diplomatischer Dokumente und untersucht ihre 
Elemente: die protokollarischen Formeln, den inhaltlichen Kern, den argu
mentierenden Teil und die Darlegung des Sachverhalts oder der Tatsachen. 
Dabei wird deutlich, weiche Rolle die Sprache diplomatischer Dokumente 
spielt und daß es unerläßlich ist, die Formulierungen genau abzuwägen, 
um den politischen Erfordernissen und Zielen im zwischenstaatlichen Ver
kehr gerecht zu werden.

Eingehend beschäftigt sich der Autor auch mit der Bedeutung diploma
tischer Verhandlungen, wobei er die Erfahrungen aus der Vorbereitung und 
Durchführung der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
analysiert. Abschließend wendet er sich den Diplomaten zu, deren Kennt
nisse, Fähigkeiten und Charaktereigenschaften die Wirksamkeit diploma
tischer Aktionen ihres Landes beeinflussen.


